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Anlage 2 zum Mietvertrag Hüpfburg 

Nutzungsordnung 

Die Hüpfburg wurde durch den Kreisfeuerwehrverband Wiesbaden aus 

Spendengeldern angeschafft und in Dienst gestellt. Sie steht den Feuerwehren in 

Wiesbaden für verschiedene Veranstaltungen zur Verfügung. Eine kostenfreie 

Ausleihe ist ausschließlich durch die Vereine der Mitgliedsfeuerwehren des 

Kreisfeuerwehrverbands Wiesbaden möglich. 

Folgende Bedingungen sind durch die ausleihende Feuerwehr zu beachten: 

1. Anfrage und Buchung: 
Die Buchung erfolgt ausschließlich über das Buchungsformular auf der 
Homepage des KFV unter www.kfv-wiesbaden.de/huepfburg. 
Abholtermine sind im Vorfeld mit der derzeit lagernden Feuerwehr 
abzustimmen (Ansprechpartner siehe unten). 

2. Reservierungsbestätigung und Mietvertrag: 
Der Ausleiher erhält eine Reservierungsbestätigung sowie einen Mietvertrag, 
der mit den darin enthaltenen Bedingungen rechtsverbindlich zu 
unterzeichnen und damit uneingeschränkt anzuerkennen ist. 

3. Standort: 
Der aktuelle Standort der Hüpfburg ist bei der Freiwilligen Feuerwehr Mainz-
Kastel. 
- In der Witz 20, 55252 Mainz-Kastel - 
Bei Fragen zur Aus- oder Rückgabe wenden Sie sich bitte per E-Mail an: 
huepfburg@kfv-wiesbaden.de 

4. Transport: 
Die Hüpfburg ist auf einem ungebremsten Anhänger (750 kg) verladen. Es ist 
sicherzustellen, dass ein geeignetes Zugfahrzeug verwendet wird. Der Mieter 
hat sicherzustellen, dass nur berechtigte Personen (z.b. in Bezug auf die 
Fahrerlaubnis) mit der Abholung und Rückgabe beauftragt werden. 

5. Maße und Gewicht: 
Die Hüpfburg hat die Abmessungen 5,4 m (L) x 5,0 m (B) x 3,0 m (H) und 
wiegt ca. 150 kg. 

Übergabe: 
Die Aus- und Rückgabe wird vom Vermieter anhand eines Übergabeprotokolls (siehe 
Anlage 1) dokumentiert. Die Übergabe kann auch durch eine vom Mieter beauftragte 
Person erfolgen.  
Der Mietertrag ist entweder vorab per Mail oder am Tag der Ausleihe von einer 
Berechtigten Person ausgefüllt mitzubringen. 
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Allgemeine Nutzungsbestimmungen: 

• Betrieb nur auf trockenem Untergrund. 
• Die Unterlegplane ist bei jedem Aufbau zu verwenden. 
• Maximale Kapazität: 12 Personen. 
• Schuhe vor der Nutzung ausziehen. 
• Kein Essen und Trinken in der Hüpfburg. 
• Ständige Aufsicht durch eine mindestens 18-jährige Aufsichtsperson. 
• Maximale Körpergröße: 1,60 m. 
• Mindestalter: 4 Jahre. 
• Rauchen verboten. 
• Keine spitzen oder scharfen Gegenstände in der Hüpfburg. 
• Klettern an den Wänden ist untersagt. 
• Die Hüpfburg darf nicht unbeaufsichtigt betrieben werden. 
• Der Eingang darf nicht blockiert werden. 
• Grobes oder wildes Spiel ist zu unterbinden. 
• Bei Regen und ab Windstärke 5 ist die Hüpfburg unverzüglich zu entlüften 

und darf nicht genutzt werden! 
• Die Lüfter sowie die entlüftete Hüpfburg sind bei Regen in einen trockenen 

Bereich zu bringen oder sorgfältig mit einer Plane abzudecken. 
• Die Hüpfburg muss mit geeigneten Mitteln gegen Verrutschen gesichert 

werden (z. B. Erdnägel oder Wassersäcke, im Lieferumfang enthalten). 

 

Ansprechpartner für Abholung: 

Patrick Reubert 

0171-6869931 

patrick.reubert@kfv-wiesbaden.de 

Thorsten Fischer 

0179-1188755 

thorsten.fischer@kfv-wiesbaden.de 

Lorenz Grebner 

0178-6010009 

lorenz.grebner@kfv-wiesbaden.de 
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